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Erste Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Bundestagswahlkreis 192 für die Wahl zum
16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005

Gemäß § 32 Absatz 1 Bundeswahlordnung
(BWO) gebe ich folgendes bekannt:

I. Kreiswahlvorschläge

1. Wahlvorschlagsrecht

Kreiswahlvorschläge können gemäß § 18
Absatz 1 Bundeswahlgesetz (BWG) von Partei-
en und von Wahlberechtigten (andere Kreis-
wahlvorschläge) eingereicht werden.

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder
einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht
aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbro-
chen mit mindestens fünf Abgeordneten vertre-
ten waren, können gemäß § 18 Absatz 2 BWG
als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen,
wenn sie spätestens am 02.08.2005 dem Bun-
deswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl
angezeigt haben und der Bundeswahlaus-
schuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat.
Die Anzeige muss den satzungsmäßigen
Namen der Partei enthalten. Die schriftliche
Satzung und das schriftliche Programm der Par-
tei sowie ein Nachweis über die satzungs-
gemäße Bestellung des Bundesvorstandes sind
der Anzeige beizufügen. Die Anzeige muss von
mindestens drei Mitgliedern des Bundesvor-
standes, darunter dem Vorsitzenden oder sei-
nem Stellvertreter, persönlich und handschrift-
lich unterzeichnet sein.

Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen
Kreiswahlvorschlag mit einem Bewerber ein-
reichen. Jeder Bewerber kann nur in einem
Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvor-
schlag benannt werden.

2. Einreichen von Kreiswahlvorschlägen

Kreiswahlvorschläge sind möglichst früh-
zeitig, spätestens jedoch am 15.08.2005 bis
18.00 Uhr, schriftlich beim Kreiswahlleiter ein-
zureichen. Sie sollen nach dem Muster der
Anlage 13 zur BWO eingereicht werden und
müssen enthalten:

a) Familienname, Vornamen, Beruf oder Stand,
Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift
(Hauptwohnung) des Bewerbers;

b) den Namen der einreichenden Partei und,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen
deren Kennwort.

Ferner sollen Namen und Anschriften der Ver-
trauensperson und ihres Stellvertreters angege-
ben sein.

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von
mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des
Landesverbandes der Partei, darunter dem Vor-
sitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich
und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat

eine Partei im Land keinen Landesverband
oder keine einheitliche Landesorganisation, so
ist der Kreiswahlvorschlag von den Vorständen
der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren
Bereich der Wahlkreis liegt, zu unterzeichnen.
Kreiswahlvorschlage von Parteien, die im
Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit
deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindes-
tens fünf Abgeordneten vertreten waren, müs-
sen außerdem von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein.

Andere Kreiswahlvorschläge müssen ebenfalls
von mindestens 200 Wahlberechtigten des
Wahlkreises persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sein, wobei die ersten drei
Unterzeichner des Wahlvorschlags ihre Unter-
schriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu
leisten haben.

Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens
200 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so
sind die Unterschriften, sofern sie nicht auf
dem Wahlvorschlag selbst zu leisten sind, auf
amtlichen Formblättern, die vom Kreiswahllei-
ter auf Anforderung kostenfrei geliefert werden,
zu erbringen. Bei der Anforderung sind Famili-
enname, Vornamen und Anschrift (Hauptwoh-
nung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzu-
geben. Als Bezeichnung des Trägers des Wahl-
vorschlages sind außerdem bei Parteien deren
Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch diese, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben.
Parteien haben ferner die Aufstellung des
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer
besonderen oder allgemeinen Vertreterver-
sammlung nach § 21 BWG zu bestätigen
(Anlage 17 der BWO).

Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvor-
schlag unterstützen, müssen die Erklärung auf
dem Formblatt (Anlage 14 der BWO) persön-
lich und handschriftlich unterzeichnen; neben
der Unterschrift sind Familienname, Vornamen,
Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung)
des Unterzeichners anzugeben.

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt
oder gesondert eine Bescheinigung der
Gemeindebehörde, bei welcher der Unter-
zeichner im Wählerverzeichnis eingetragen ist,
beizufügen, dass er im Wahlkreis wahlberech-
tigt ist. Gesonderte Wahlrechtsbescheinigun-
gen sind vom Träger des Wahlvorschlags bei
Einreichung des Kreiswahlvorschlags mit den
Unterstützungsunterschriften zu verbinden.
Die Bescheinigungen des Wahlrechts der
Unterzeichner müssen bei Einreichung des
Kreiswahlvorschlags vorliegen; sie können
nach Ende der Einreichungsfrist grundsätzlich
nicht nachgereicht werden.

3. Anlagen zum Kreiswahlvorschlag

Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:

a) Die Erklärung des vorgeschlagenen Bewer-
bers, dass er seiner Aufstellung zustimmt und
für keinen anderen Wahlkreis seine Zustim-
mung zur Benennung als Bewerber gegeben
hat (Anlage 15 der BWO),

b) die Bescheinigung der zuständigen Gemein-
debehörde, dass der vorgeschlagene Bewerber
wählbar ist (Anlage 16 der BWO),

c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine
Ausfertigung der Niederschrift über die
Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertre-
terversammlung (Anlage 17 der BWO), in der
der Bewerber aufgestellt worden ist, mit den
nach § 21 Absatz 6 BWG vorgeschriebenen
Versicherungen an Eides statt (Anlage 18 der
BWO),

d) sofern erforderlich (vgl. Ziffer 2), mindestens
200 Unterstützungsunterschriften nebst
Bescheinigung des Wahlrechts der Unterzeich-
ner (Anlage 14 der BWO).

Die Vordrucke für den Kreiswahlvorschlag und
ihre Anlagen werden auf Anforderung vom
Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert.

II. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für die Durchführung
der Bundestagswahl 2005 sind:

– das Bundeswahlgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993
(BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch
das Siebzehnte Gesetz zur Änderung des
Bundeswahlgesetzes vom 11.03.2005 (BGBl. I
Nr. 16, Seite 674 ff.) sowie

– die Bundeswahlordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 08. März 1994
(BGBl. I S. 495) zuletzt geändert durch Neunte
Verordnung zur Änderung der Bundeswahlord-
nung vom 30. Juni 2005 (BGBl. I S. 1951)

III. Anschriften des Landes- und des
Bundeswahlleiters

Die Anschrift des Landeswahlleiters Thüringen
lautet:

Der Landeswahlleiter Thüringen
Thüringer Landesamt für Statistik
Europaplatz 03
99091 Erfurt 9

Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
Postanschrift
Der Landeswahlleiter Thüringen
PF 90 01 63
99104 Erfurt

Telefonnummer: (0361) 3784100
Telefax: (0361) 3784691
Internet: www.tls.thueringen.de
E-Mail: wahlen@tls.thueringen.de

Die Anschrift des Bundeswahlleiters lautet:

Der Bundeswahlleiter
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden

Postanschrift:
Der Bundeswahlleiter
Statistisches Bundesamt
65180 Wiesbaden

Telefonnummer: (0611) 754863
Telefax: (0611) 724000

Internet: www.bundeswahlleiter.de 
E-Mail: bundeswahlleiter@destatis.de

IV. Anschriften der Kreiswahlleiter

Die Anschriften der Kreiswahlleiter sind im
Thüringer Staatsanzeiger Nr. 24/2005, Seiten
1099-1100 veröffentlicht.

Die Anschrift des Kreiswahlleiters für den Bun-
destagswahlkreis 192 lautet:

Kreiswahlleiter für den Bundestagswahl-
kreis 192 
Herrn Hengstermann, Peter
Landratsamt Kyffhäuserkreis
Markt 08
99706 Sondershausen

Telefonnummer: (03632) 741-100
Telefax: (03632) 741-102
E-Mail: landrat@kyffhaeuser.de

Die Anschrift des stellvertretenden Kreiswahl-
leiters für den Bundestagswahlkreis 192 lautet:

Stellvertretender Kreiswahlleiter für den Bun-
destagswahlkreis 192
Herrn Dr. Thiele, Heinz-Ulrich
Landratsamt Kyffhäuserkreis
Markt 08
99706 Sondershausen

Telefonnummer: (03632) 741-110
Telefax: (03632) 741-820.
E-Mail: u.thiele@kyffhaeuser.de.

gez.
Hengstermann
Kreiswahlleiter für den
Bundestagswahlkreis 192

Sondershausen, den 25.07.2005

Bekanntmachung
über die Sitzung 

des Kreiswahlausschusses 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

am 18.09.2005

für den Bundestagswahlkreis

192 Kyffhäuserkreis – Sömmerda – Weimarer Land I

Der Kreiswahlausschuss tritt am

Freitag, dem 19.08.2005 in Sondershausen,
Landratsamt Kyffhäuserkreis im Sitzungszimmer, Markt 08,
um 18.00 Uhr

zur Entscheidung über die Zulassung der Kreiswahlvor-
schläge zusammen.

Sondershausen, den 29.07.2005

Der Kreiswahlleiter
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Bekanntmachung des Kreiswahlleiters des Wahlkreises 194 Erfurt – Weimar – Weimarer Land II
für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag am 18. September 2005

Gemäß § 32 Abs. 1 der Bundeswahlordnung
(BWO) rufe ich hiermit zur Einreichung von
Kreiswahlvorschlägen auf:

1. Wahlvorschlagsrecht

Kreiswahlvorschläge können gemäß § 18 Abs.
1 Bundeswahlgesetz (BWG) von Parteien und
von Wahlberechtigten (andere Kreiswahlvor-
schläge) eingereicht werden.

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder
einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf
Grund eigener Wahlvorschläge ununterbro-
chen mit mindestens fünf Abgeordneten vertre-
ten waren, können gemäß § 18 Abs. 2 BWG
als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen,
wenn sie spätestens am 2. August 2005 dem
Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl
schriftlich angezeigt haben und der Bundes-
wahlausschuss ihre Parteieigenschaft festge-
stellt hat. Die Anzeige muss den Namen der
Partei enthalten. Die schriftliche Satzung und
das schriftliche Programm der Partei sowie ein
Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung
des Bundesvorstandes sind der Anzeige beizu-
fügen. Die Anzeige muss von mindestens drei
Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter
dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter,
persönlich und handschriftlich unterzeichnet
sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so
tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteior-
ganisation an die Stelle des Bundesvorstandes.

Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen
Kreiswahlvorschlag mit einem Bewerber ein-
reichen. Jeder Bewerber kann nur in einem
Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvor-
schlag benannt werden.

2. Einreichen von Kreiswahlvorschlägen

Kreiswahlvorschläge sind möglichst frühzeitig,
spätestens jedoch am 15. August 2005 bis
18.00 Uhr, schriftlich beim Kreiswahlleiter ein-
zureichen. Sie sollen nach dem Muster der
Anlage 13 zur Bundeswahlordnung eingereicht
werden und müssen enthalten:

a) Familiennamen, Vornamen, Beruf oder
Stand, Tag der Geburt, Geburtsort und
Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers,

b) den Namen der einreichenden Partei und,
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen
deren Kennwort.

Ferner sollen Namen und Anschriften der Ver-
trauensperson und ihres Stellvertreters angege-
ben sein.

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von
mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des
Landesverbandes der Partei, darunter dem Vor-
sitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich
und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat
eine Partei im Land keinen Landesverband
oder keine einheitliche Landesorganisation, so
ist der Kreiswahlvorschlag von den Vorständen
der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren
Bereich der Wahlkreis liegt, zu unterzeichnen.
Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deut-
schen Bundestag oder einem Landtag seit
deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener

Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindes-
tens fünf Abgeordneten vertreten waren, müs-
sen außerdem von mindestens 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein.

Andere Kreiswahlvorschläge müssen ebenfalls
von mindestens 200 Wahlberechtigten des
Wahlkreises persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sein, wobei die ersten drei
Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre
Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag
selbst zu leisten haben.

Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens
200 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so
sind die Unterschriften, sofern sie nicht auf
dem Wahlvorschlag selbst zu leisten sind, auf
amtlichen Formblättern, die vom Kreiswahllei-
ter auf Anforderung kostenfrei geliefert werden,
zu erbringen. Bei der Anforderung sind Famili-
enname, Vornamen und Anschrift (Hauptwoh-
nung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzu-
geben. Als Bezeichnung des Trägers des Wahl-
vorschlages sind außerdem bei Parteien deren
Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch diese, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben.
Parteien haben ferner die Aufstellung des
Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer
besonderen oder allgemeinen Vertreterver-
sammlung nach § 21 des Bundeswahlgesetzes
zu bestätigen.

Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahl-
vorschlag unterstützen, müssen die Erklärung
auf dem Formblatt persönlich und handschrift-
lich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind
Familienname, Vornamen, Tag der Geburt und
Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners
sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben.

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt
(Anlage 14 BWO) oder gesondert (noch Anlage
14 BWO) eine Bescheinigung der Gemein-
debehörde, bei der der Unterzeichner im
Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen,
dass er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in
dem Wahlkreis wahlberechtigt ist.
Gesonderte Wahlrechtsbescheinigungen sind
vom Träger des Wahlvorschlages bei Einrei-
chung des Kreiswahlvorschlags mit den Unter-
stützungsunterschriften zu verbinden. Die
Bescheinigungen des Wahlrechts der Unter-
zeichner müssen bei Einreichung des Kreis-
wahlvorschlags vorliegen; sie können nach
Ende der Einreichungsfrist grundsätzlich nicht
nachgereicht werden.

3. Anlagen zum Kreiswahlvorschlag

Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:

a) Die Erklärung des vorgeschlagenen Bewer-
bers, dass er seiner Aufstellung zustimmt und
für keinen anderen Wahlkreis seine Zustim-
mung zur Benennung als Bewerber gegeben
hat,

b) die Bescheinigung der zuständigen Gemein-
debehörde, dass der vorgeschlagene Bewerber
wählbar ist,

c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine
Ausfertigung der Niederschrift über die
Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertre-

terversammlung, in der der Bewerber aufge-
stellt worden ist, mit den nach § 21 Abs. 6
BWG vorgeschriebenen Versicherungen an
Eides Statt,

d) sofern erforderlich (vgl. Ziffer 2), mindestens
200 Unterstützungsunterschriften nebst
Bescheinigungen des Wahlrechts der Unter-
zeichner.

4. Wahlgebiet

Die Einteilung der Bundestagswahlkreise
wurde auf Grund des Artikels 1 des Siebzehn-
ten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlge-
setzes vom 11. März 2005 (BGBl. I S. 674) in
§ 2 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes neu
beschrieben und bekanntgemacht.

Danach wird der Wahlkreis 194 durch das
Gebiet der Kreisfreien Städte Erfurt und Wei-
mar und den Gemeinden der Verwaltungsge-
meinschaft Grammetal (= Gemeinden Bech-
stedtstraß, Daasdorf a. Berge, Gutendorf, Hopf-
garten, Isseroda, Mönchenholzhausen, Nieder-
zimmern, Nohra, Ottstedt a. Berge, Troistedt,
Utzberg) vom Landkreis Weimarer Land
beschrieben und erhält den Namen Erfurt –
Weimar – Weimarer Land II.

5. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für die Durchführung
der Bundestagswahl 2005 sind das Bundes-
wahlgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I, S. 1288,
1594), zuletzt geändert durch Gesetz vom
11. März 2005 (BGBl. I S. 674), die Bundes-
wahlordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376)
zuletzt geändert durch Verordnung vom 30.
Juni 2005 (BGBl. I, S. 1951), und die Verord-
nung über den Einsatz von Wahlgeräten bei
Wahlen zum Deutschen Bundestag und der
Abgeordneten des Europäischen Parlaments
aus der Bundesrepublik Deutschland (Bundes-
wahlgeräteverordnung – BWahlGV) vom
3. September 1975 (BGBl. I S. 2459), zuletzt
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom
20. April 1999 (BGBl. I, S. 749).

6. Anschrift des Kreiswahlleiters

Die Anschrift des Kreiswahlleiters des Bundes-
tagswahlkreises 194 Erfurt – Weimar – Weima-
rer Land II lautet:

Kreiswahlleiter 
Bundestagswahlkreis 194
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Telefonnummer: (0361) 6551497
Telefaxnummer: (0361) 6551499
E-Mail: wahlbehoerde@erfurt.de

Erfurt, 30.07.2005

Eberhard Schubert
Kreiswahlleiter
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Öffentliche Bekanntmachung

über die Sitzung des Kreiswahlausschusses für die
Wahl zum 16. Deutschen Bundestag

des Wahlkreises 194 Erfurt – Weimar – Weimarer Land II
am 18. September 2005

Der Kreiswahlausschuss tritt am Freitag, dem 19.08.2005, um 13.00 Uhr
im Raum 244 des Rathauses der Landeshauptstadt Erfurt, Fischmarkt 1,
99084 Erfurt, zu seiner ersten Sitzung zusammen.

Die Sitzung ist öffentlich, es hat jedermann Zutritt.

Gegenstand der Sitzung ist die Prüfung der eingereichten Kreiswahlvor-
schläge für den Wahlkreis 194 und die Beschlussfassung über ihre Zulas-
sung.

Erfurt, 30.07.2005

Eberhard Schubert
Kreiswahlleiter


